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Betriebsordnung.
Garage Aviatica
U Trezorky 921/2
158 00 Prag 5

I. Einleitung
1. Diese Betriebsordnung regelt den Betrieb 

der Tiefgaragen im 1. und 2. Untergeschoss, 
die im Dauerbetrieb genutzt werden.

2. In der Tiefarage dürfen nur Wagen 
des Mieters der Garage parken, die 
beim Gebäudeverwalter oder im 
Reservierungssystem angemeldet sind.

3. In der Tiefgarage im ersten und zweiten 
Untergeschoss dürfen nur Autos mit einer 
maximalen Fahrzeughöhe von 200 cm 
geparkt werden.

4. Das Abstellen von Anhängern und 
Fahrzeugen, die mit Erdgas (LPG) betrieben 
werden, ist verboten.

5. Alle Teilnehmer am Parkverkehr in 
der Tiefgarage sind verpflichtet, die 
Verkehrsregeln zu beachten und die 
aufgestellten Verkehrsschilder zu 
respektieren. Die Höchstgeschwindigkeit in 
der Tiefgarage beträgt 20 km/h. Der Betrieb 
der Garage erfolgt in Selbstbedienung.

6. Die Benutzer von Parkplätzen sind 
verpflichtet, die ihnen zugewiesenen 
Stellplätze zu respektieren. Der Motor des 
Fahrzeugs darf nur zum unmittelbaren 
Verlassen der Garage angelassen werden. 
Der Fußgängerverkehr im Garagenbereich 
ist nur auf den Wegen erlaubt, die vom 
geparkten Fahrzeug zum Aufzug resp. zum 
Treppenhaus führen.

7. Ein Verstoß gegen die Betriebsordnung kann 
in Fällen, die sich aus dem geschlossenen 

Vertrag bzw. aus dem Gesetz ergeben, eine 
Verletzung des geschlossenen Vertrages 
mit den entsprechenden Rechtsfolgen 
darstellen.

8. Sollten Sie Probleme mit der Reservierung/
Garagenöffnung haben, rufen Sie den 
Vermittler – MR.PARKIT s.r.o. (Tel: 
+420 277 277 977) an.

II. Garagenein- und -ausfahrtsbereich
1. Die Einfahrt in die Garage befindet sich 

in der Kačírkova Straße. Die Ausfahrt aus 
der Garage befindet sich in der Kačírkova 
Straße. Diese Bereiche müssen stets perfekt 
zugänglich, frei befahrbar und sauber 
gehalten werden. Der Sicherheitsdienst 
kontrolliert regelmäßig die Einhaltung des 
Halte- und Standverbots für Fahrzeuge 
sowie des Aufenthaltsverbots für Personen 
in diesem Bereich.

III. Garagenrolltor an der Ein- und 
Ausfahrt

1. Zwischen 21:00 und 06:00 Uhr und außerhalb 
von Werktagen ist das Garagenrolltor 
an der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage 
geschlossen. Ein Fahrer mit einer gültigen 
Reservierung im MR.PARKIT-System kann 
das Tor durch einen Anruf von seinem 
registrierten Mobiltelefon aus öffnen.

IV. Garagenschranken an der Ein- und 
Ausfahrt

1. Die Garagenschranken werden über 
das GSM-Gate nach Anwahl der bei der 
Reservierung bei MR.PARKIT erhaltenen 
Telefonnummer oder von einem Arbeiter der 
Sicherheitszentrale (nach Drücken der Taste 
des Kommunikationsgeräts) bedient.

2. Die Sicherheitszentrale (SBS, 
Brandmeldezentrale), Tel.: +420 246 009 
020, befindet sich im 1. Stock im nördlichen 
Teil des Aviatica-Gebäudes.

V. Zugang in das Gebäude - für 
Fußgänger

1. Das Gebäude ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage 
in der Woche zugänglich. Der freie Zugang in 
die Eingangshalle des Aviatica-Gebäudes ist 
werktags von 07:30 bis 18:00 Uhr möglich. 
Zu anderen Zeiten öffnet die Rezeption des 
Dynamica- und Aviatica-Gebäudekomplexes 
die Eingangstür für MR.PARKIT-Kunden, 
wenn sie die Klingel am Eingang der 
Rezeption drücken. Beim Verlassen des 
Gebäudes öffnet sich die Tür automatisch, 
wenn die Türöffnertaste gedrückt wird.

2. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug 
mit einem Transportweg zwischen 
den unterirdischen Räumen und der 
Eingangshalle (2. Untergeschoss – 1. Etage). 
Für den Fall einer Störung sind die Aufzüge 
mit einer Kommunikationseinrichtung 
ausgestattet, die mit der Sicherheitszentrale 
verbunden ist.

VI. In Garagen entstandene Schäden
1. Der Mieter (Fahrer) nimmt zur Kenntnis, dass 

es sich um keine bewachte Garage handelt, 
d.h. weder der Eigentümer der Garage noch 
MR.PARKIT ist verpflichtet, das Fahrzeug 
des Mieters zu bewachen.

2. Nach der Feststellung von Schäden an 
seinem Eigentum oder an Eigentum von 
Dritten Personen ist jeder verpflichtet, dies 
unverzüglich dem Gebäudeverwalter zu 
melden.

3. Weder der Eigentümer des Parkplatzes 
noch der Vermittler haftet für Schäden, die 
Personen, Tieren oder Sachen entstehen, 
die sich grundlos im Raum des Parkplatzes 
aufhalten.

4. Weder der Eigentümer der Garage noch 
der Vermittler haftet für Schäden, die 
aufgrund eines zufälligen Ereignisses 
oder höherer Gewalt (z.B. bewaffneter 
Überfall, Selbstentzündung des Wagens, 

Witterungsbedingungen (Schnee, Glatteis,…), 
Krieg, terroristischer Anschlag, Sabotage 
usw.) entstehen.

5. Weder der Eigentümer der Garage noch der 
Vermittler haftet für Schäden, die am Wagen 
oder anderen beweglichen Sachen des 
Fahrers entstehen, noch für Schäden, die 
aufgrund von Verletzungen im Bereich des 
Parkplatzes entstehen.

6. Schäden, die durch gegenseitige 
Beschädigung von Fahrzeugen entstehen, 
werden von der Versicherungsgesellschaft 
im Rahmen der gesetzlichen 
Haftpflichtversicherung der Fahrzeuge 
gedeckt. Der Parkende erklärt, dass 
er haftpflichtversichert ist oder eine 
Versicherung, die sich bezüglich der 
Bedingungen und der Deckung der 
Haftpflichtversicherung ähnelt, besitzt.

7. Alle Schäden müssen dem Betreiber sofort 
nach ihrer Feststellung gemeldet werden, 
immer noch aber bevor das Fahrzeug die 
Garage verlässt. Das geparkte Fahrzeug 
muss verschlossen und die Fenster 
geschlossen sein. Der Fahrer ist für die 
Sicherheit der Mitreisenden verantwortlich, 
wenn diese sich in der Garage aufhalten. 
Die Anwesenheit von Personen in geparkten 
Fahrzeugen ist verboten.

8. Der Mieter verpflichtet sich, den Aufenthalt 
unbekannter Personen im Gebäude dem 
Gebäudeverwalter zu melden.

VII. Notbeleuchtung von 
Garagenbereichen und 
Fluchtwegen

1. Für das sichere Verlassen der Garage 
und der Fluchtwege ist dieser Bereich 
mit einer Notbeleuchtungsanlage mit 
Fluchtwegmarkierungen ausgestattet.

VIII. Garagenreinigung
1. Die Reinigung der Garage wird von einer 

Reinigungsfirma durchgeführt. Es ist 
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strengstens verboten, in den Garagen 
irgendwelche Gegenstände zu lagern 
oder zu sammeln, mit Ausnahme von 
Brandschutzausrüstung und Ausrüstung 
zum Entfernen von Öl und Diesel.

2. Wird ein Öl- oder Kraftstoffaustritt aus 
einem geparkten Fahrzeug festgestellt, 
meldet der Sicherheitsdienst dies dem 
Facility-Manager, der dies mit dem Fahrer 
des betreffenden Fahrzeugs mit einer 
Anforderung von Abhilfe bespricht und 
auch operativ eine Reinigung veranlasst. Zu 
diesem Zweck ist im Lagerraum ausreichend 
Platz vorhanden für die schnelle und 
vollständige Beseitigung von Öl oder Diesel, 
falls diese auf der Straße oder auf dem 
Parkplatz vorhanden sind.

IX. Außergewöhnliche Ereignisse
1. Im Falle eines Notfalls (Fahrzeugschäden, 

Zusammenstöße, Verletzungen, Gasaustritt, 
erhöhte CO-Konzentration, Übelkeit, Eindringen 
Fahrzeuge, Diebstahl usw.) sorgt der Facility-
Manager resp. der Sicherheitsdienst für die 
Beteiligung des medizinischen Dienstes und 
der Polizei und tritt bei der Untersuchung des 
Falls als Zeuge auf.

X. Brandschutz
1. Der Brandschutz erfolgt gemäß der 

Brandschutzordnung für Garagen, 
die im Garagenbereich ausgehängt 
ist, sowie gemäß den Richtlinien für 
Brandmeldeanlagen.

XI. CCTV- und elektronische 
Sicherheitssysteme

1. Bereiche, die videoüberwacht werden, sind 
mit Hinweisschildern gekennzeichnet. 
Das Gebäude ist mit einem elektronischen 
Sicherheitssystem ausgestattet.

XII. Sicherheit bei Arbeiten im 
Garagenbereich

1. Neben der Einhaltung der grundlegenden 
Arbeitssicherheitsvorschriften und des 
Gesundheitsschutzes müssen alle Teilnehmer 
die Regeln des Straßenverkehrs beachten.

XIII. Abschließende Bestimmungen
1. In allen Bereichen der Tiefgarage gilt ein 

striktes Rauchverbot.

2. In der Betriebsordnung werden die 
grundlegenden Regeln zur Anmietung 
und Nutzung des Parkplatzes genannt. 
Der Besitzer des Parkplatzes kann diese 
Hausordnung erweitern oder ergänzen.

3. Werden die Regeln dieser Hausordnung oder 
allgemeine Rechtsvorschriften verletzt, kann 
der Gebäudeverwalter nach Absprache mit 
dem Eigentümer dem Mieter zeitweilig die 
Befugnis zum Betreten der Garage entziehen.

Die deutsche Version der “Betriebsordnung” 
ist eine Übersetzung des tschechischen 
Originals. Es handelt sich somit nur um 
einen informativen Text. Sollten sich 
Widersprüche zwischen der deutschen und 
der tschechischen Variante ergeben, ist das 
tschechische Original gültig.

Diese Betriebsordnung ist seit dem 22. 
September 2022 wirksam.


